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Die Entwickelung und strategische
Bedeutung des italienischen

Eisenbahnnetzes.

(Korrespondenz aus Deutschland.)

(Schluss.)

Für den Aufmarsch der italienischen Armeen

auf dem norditalienischen Kriegsschauplatz
verfügt das Land über drei zusammenhängende,
annähernd parallele Bahnlinien, welche sich von

Westen nach Osten erstrecken. Es sind die Linien
Turin-Novara-Mailand-Brescia- Peschiera-Verona -

Treviso; Turin-Casale-Pavia-Mantua-Villafranca-

Rovigo-Padua-Venezia und Saluzzo-Alessandria-

Piacenza-Parma-Modena-Mantua bezw. Bologna-

Rovigo. Mit diesen 3 Linien stehen die 3

Hauptbahnlinien, welche die Halbinsel der Länge nach

durchziehen — finde der Aufmarsch der italienischen

Heere nun im westlichen, östlichen oder

mittleren Gebiet der lombardischen Tiefebene

statt — in guter Verbindung. Das Küstengebiet
Venetiens wird nur von einer von Westen nach

Osten durchgehenden Linie durchschnitten.

Italien besitzt daher, so entwickelt auch sein

lombardisches Eisenbahnnetz ist, verhältnissmässig
wenig durchgehende, das ganze Land von Süden

nach Norden durchziehende Bahnlinien, und während

dieselben sich in Ober-Italien voraussichtlich
noch vermehren werden, ist auf der Halbinsel
ihres Gebirgscharakters halber dazu wenig Aussicht

vorhanden.

Ein anderer grosser Mangel des italienischen
Bahnnetzes ist die zur Zeit noch sehr geringe
Anzahl zweigeleisiger Strecken, welche für die

Anforderungen der Mobilmachung und des Krieges

von grösster Bedeutung sind. Ein vor einiger
Zeit angenommener, höchst wichtiger Gesetzentwurf

soll jedoch diesem Mangel möglichst
abhelfen.

Das Eisenbahnmaterial, über welches Italien
zur Zeit verfügt, besteht annähernd aus 2000
Lokomotiven verschiedenster Grösse und Leistungsfähigkeit,

von denen etwa die Hälfte zu
militärischen Transporten verwendbar und für den

Fall der Mobilmachung erforderlich ist. Es sind
ferner etwa 5000 gebrauchsfähige Personenwagen
vorhanden, und zirka 15,000 bedeckte

Güterwagen. Die Anlage von Doppelgeleisen, welche
noch vor 10 Jahren nur auf !/io der Gesammt-

länge sämmtlicher Bahnlinien vorhanden waren,
ist in Folge des Vorgehens der gesetzgebenden

Versammlung, wie erwähnt, in starker Zunahme

begriffen.
Es gibt in Italien nach dem Gesetz von 1870

4 Arten von Eisenbahnen und zwar: 1) Die

ganz vom Staat erbauten Linien, die Staats-

bahneu; 2) die vom Staat und zum 10. Theil
von den Provinzen erbauten Bahnen; 3) die vom
Staat und zu V5 des Kostenbetrages von den

dabei interessirten Landestheilen erbauten Bahnen •

und 4) die ganz nach dem Ermessen des Staates,

jedoch nach Massgabe der Vorschriften des für
die Ausführung von öffentlichen Arbeiten geltenden

Abrechnungsverfahrens gebauten Bahnen.

Das wichtige organische Gesetz von 1870, welches

die Entwickelung und den Ausbau des

italienischen Bahnnetzes sowohl im Interesse der

militärischen Sicherheit als auch in Rücksicht

auf die allgemeine Landeswohlfahrt regelte,
setzte den Bau von 6000 km neuer Bahnen fest,

klassifizirte dieselben in der eben erwähnten
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